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STUDIEN- UND PRÄFUNGSORDNUNG

fÅr die StudiengÇnge Kunsterziehung (Bildende Kunst) fÅr das Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen (Klassenstufe 5 bis 13), Kunsterziehung (Bildende Kunst) fÅr das Lehramt 
an Hauptschulen und Gesamtschulen sowie Kunsterziehung (Bildende Kunst) fÅr das Lehr-
amt an Realschulen und Gesamtschulen an der Hochschule der Bildenden KÅnste Saar 
vom 6. Februar 2008

Der Senat der Hochschule der Bildenden K�nste Saar (HBKsaar) hat am 13.2.2008 gem�� � 17 
Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. � 41 des Gesetzes �ber die Hochschule der Bildenden K�nste Saar (Kunst-
hochschulgesetz � KhG) vom 21. Juni 1989 (Amtsbl. S 1106), zuletzt ge�ndert durch das Gesetz 
vom 4. Juli 2007 (Amtsbl. S. 1695) folgende Ordnung beschlossen, die nach Zustimmung des Mi-
nisteriums f�r Bildung, Kultur und Wissenschaft hiermit verk�ndet wird:
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Anlagen

1. Fachspezifischer Anhang zur Studien- und Pr�fungsordnung Kunsterziehung (Bildende Kunst) 
f�r die oben genannten Lehramtsstudieng�nge

2. Modulhandbuch mit den Modulbeschreibungen und Studienverlaufspl�nen f�r die oben ge-
nannten Lehramtsstudieng�nge
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É 1 Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung regelt Inhalt und Aufbau der an der Hochschule der Bildenden K�nste Saar
(HBKsaar) angebotenen Lehramtsstudieng�nge im Fach Kunsterziehung (Bildende Kunst):

Lehramt Kunsterziehung (Bildende Kunst) an Gymnasien und Gesamtschulen (Klassenstufen 
5-13) (LAG), 
Lehramt Kunsterziehung (Bildende Kunst) an Hauptschulen und Gesamtschulen (LAH), 
Lehramt Kunsterziehung (Bildende Kunst) an Realschulen und Gesamtschulen (LAR). 
Im �brigen gilt die Rahmenordnung der Hochschule der Bildenden K�nste Saar. 

(2) Das saarl�ndische Lehrerbildungsgesetz sowie die Verordnung �ber die Eignungspr�fung f�r 
den Studiengang Kunsterziehung (Bildende Kunst) in ihrer jeweils geltenden Fassung bleiben 
unber�hrt.

É 2 Zugangsvoraussetzungen

(1) Voraussetzung f�r den Zugang und die Einschreibung zum Studium ist der Nachweis der all-
gemeinen Hochschulreife, einer einschl�gigen fachgebundenen Hochschulreife oder eines als 
gleichwertig anerkannten Abschlusses.

(2) Die Immatrikulation f�r das Studium der Kunsterziehung (Bildende Kunst) setzt dar�ber hinaus 
das Bestehen einer Eignungspr�fung voraus. Das N�here regelt eine Verordnung, die das Mi-
nisterium f�r Bildung, Familie, Frauen und Kultur erl�sst. Die Bestimmungen �ber die Vergabe 
von Studienpl�tzen bleiben dabei unber�hrt.

(3) Bewerberinnen/Bewerber, deren Muttersprache nicht deutsch ist, haben den Nachweis der 
deutschen Sprachkenntnisse, beispielsweise durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats 
oder Zeugnisses, zu f�hren. Dieses gilt auch f�r die Berechtigten nach dem Bundesvertriebe-
nengesetz, auch wenn ihre Muttersprache deutsch ist. 

É 3 Ziele und Inhalte des Studiums

(1) Der Studiengang Kunsterziehung (Bildende Kunst) hat das Ziel, die Studierenden k�nstlerisch, 
gestalterisch, wissenschaftlich und fachdidaktisch so zu qualifizieren, dass sie den Anforde-
rungen des Kunstunterrichts in allen Klassenstufen der genannten Schulformen unter gegen-
w�rtigen und voraussehbaren Bedingungen gerecht werden k�nnen. 

(2) Studienveranstaltungen sind unterschieden in die Bereiche 

1. Atelierprojekte

Atelierprojekte umfassen atelierbezogene freie, begleitete und angeleitete Arbeitsprozesse, 
die die Studierenden zu eigenen k�nstlerischen und gestalterischen Prozessen und Produk-
ten f�hren und der Entwicklung ihrer �sthetischen Urteilsf�higkeit dienen. 

2. Fachpraktische Grundlagen

Veranstaltungen, welche dem Erwerb und der Vertiefung k�nstlerischer und gestalterischer 
Kompetenzen dienen.
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3. Theorie 

Veranstaltungen, die der Vermittlung wissenschaftlicher und fachdidaktischer Kenntnisse 
und Methoden dienen.

(3) Weitere Bestimmungen zum Leitbild und zu den berufsqualifizierenden Kompetenzen, die im 
Studium erworben werden sollen, sowie zu Arten von Lehrveranstaltungen werden im fachspe-
zifischen Anhang zur Studien- und Pr�fungsordnung ausgef�hrt.

É 4 Regelstudienzeit , Umfang des Studiums, Gliederung des Studiums und Studierbarkeit

(1) Das Studium beginnt jeweils im Wintersemester.

(2) Studierende der Studieng�nge Kunsterziehung (Bildende Kunst) sind an der HBKsaar immatri-
kuliert und immatrikulieren sich au�erdem an der Universit�t des Saarlandes oder der Hoch-
schule f�r Musik Saar f�r das Studium des zweiten Unterrichtsfaches sowie an der Universit�t 
des Saarlandes f�r das erziehungswissenschaftliche Studium. 

(3) Die Regelstudienzeit f�r das Studium Kunsterziehung (Bildende Kunst) f�r das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen betr�gt zehn Semester. Die Regelstudienzeit f�r das Studium 
Kunsterziehung (Bildende Kunst) f�r das Lehramt an Hauptschulen und Gesamtschulen sowie 
f�r das Lehramt an Realschulen und Gesamtschulen betr�gt acht Semester.

(4) Die Lehramtsstudieng�nge Kunsterziehung (Bildende Kunst) gliedern sich in Grund- und 
Hauptstudium. Das Grundstudium umfasst f�r alle Lehramtsstudieng�nge Kunsterziehung (Bil-
dende Kunst) 6 Semester. Das Hauptstudium umfasst f�r den Lehramtsstudiengang Lehramt 
an Gymnasien und Gesamtschulen (Klassenstufen 5-13) 4 Semester und f�r die Lehramtsstu-
dieng�nge Lehramt an Hauptschulen und Gesamtschulen sowie f�r das Lehramt an Realschu-
len und Gesamtschulen 2 Semester.

(5) Das Grundstudium in den Studieng�ngen Kunsterziehung (Bildende Kunst) ist absolviert, wenn 
der/die Studierende die im fachspezifischen Anhang zur Studien- und Pr�fungsordnung f�r die 
ersten sechs Studiensemester ausgewiesenen Module absolviert und die zugeh�rigen Modul-
pr�fungen bestanden hat. Dem/Der Studierenden wird vom Amt f�r Pr�fungsangelegenheiten 
eine Bescheinigung �ber das erfolgreich absolvierte Grundstudium ausgestellt.

(6) Auf die Regelstudienzeit werden Semester nicht angerechnet, in denen der/die Studierende 
beurlaubt war.

(7) Das Studienvolumen der Lehramtsstudieng�nge Kunsterziehung (Bildende Kunst) an der 
HBKsaar umfasst 

- f�r das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 115 Credit Points

- f�r das Lehramt an Hauptschulen und Gesamtschulen sowie f�r das Lehramt an Real-
schulen und Gesamtschulen 88 Credit Points

(8) Der Anteil der Fachdidaktik umfasst in allen Studieng�ngen Kunsterziehung (Bildende Kunst)
25 Credit Points. Die Credit Points der fachdidaktischen Schulpraktika sind darin enthalten.
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É 5 Teilzeitstudium

(1) Zu einem Teilzeitstudium k�nnen Studierende eingeschrieben werden, wenn sie wegen Berufs-
t�tigkeit, Schwangerschaft, Mutterschutz, Erziehung/Betreuung eines Kindes bzw. mehrerer 
Kinder, der Betreuung von Angeh�rigen oder aus einem anderen wichtigen Grund dem Studi-
um nur mindestens die H�lfte und h�chstens 60 % ihrer Arbeitszeit widmen k�nnen. Im Einzel-
fall wird auf Antrag gepr�ft, ob bei einer geringen �berschreitung des Studienvolumens ein 
Ausgleich z.B. innerhalb eines Studienjahres m�glich ist. 

(2) Das Teilzeitstudium begr�ndet keinen Rechtsanspruch auf Bereitstellung eines besonderen 
Studien- und Lehrangebotes. 

(3) F�r Auswirkungen des Teilzeitstudiums auf Bereiche, die au�erhalb der Verantwortung der 
HBKsaar liegen, und auf Leistungen, die von Einrichtungen au�erhalb der Hochschule in An-
spruch genommen werden, wird keine Verantwortung und keine Haftung �bernommen. Die 
Studierenden sind gehalten, sich dar�ber rechtzeitig bei den daf�r zust�ndigen Stellen zu in-
formieren.

(4) In die Berechnung des Studienvolumens gehen alle in einem Semester in Anspruch genomme-
nen Module ein, unabh�ngig davon, ob sie erfolgreich oder nicht erfolgreich absolviert wurden. 

(5) Die Regelstudienzeit f�r ein Teilzeitstudium betr�gt einschlie�lich der Zeit bis zum Abschluss 
der wissenschaftlichen Arbeit bzw. der k�nstlerischen/gestalterischen Arbeit f�r die Lehramts-
studieng�nge LAH und LAR 15 Semester und f�r den Lehramtsstudiengang LAG 19 Semester. 
Das Semester, in dem die wissenschaftliche Arbeit bzw. die k�nstlerische/gestalterische Arbeit 
angefertigt wird, ist in der Regel in Vollzeit zu absolvieren. Werden nur Teile des Lehramtsstu-
diums in Teilzeit gestaltet, verl�ngert sich die Regelstudienzeit gem. � 4 Abs. 4  wie folgt:

1. bei einem oder zwei Teilzeitsemestern um ein Semester,

2. bei drei oder vier Teilzeitsemestern um zwei Semester,

3. bei f�nf oder sechs Teilzeitsemestern um drei Semester,

4. bei sieben oder acht Teilzeitsemestern um vier Semester,

5. bei neun oder zehn Teilzeitsemestern um f�nf Semester.

É 6 Modularisierung, Credit Points und TeilprÅfungen

(1) Das Studienangebot f�r die Lehramtsstudieng�nge erfolgt in modularisierter Form. 

(2) Unter Modularisierung wird die Zusammenfassung von Stoff- und Arbeitsgebieten zu thema-
tisch und zeitlich aufeinander bezogenen, in sich geschlossenen und mit Credit Points (CP) 
versehenen abpr�fbaren Einheiten verstanden. Ein Modul besteht in der Regel aus mehreren 
inhaltlich aufeinander abgestimmten Lehrveranstaltungen (Modulelementen) eines Semesters 
oder einer Folge von bis zu vier Semestern und wird mit Modulteilpr�fungen abgeschlossen, 
auf deren Grundlage Credit Points vergeben werden. 

(3) Der Studienerfolg wird studienbegleitend durch den Erwerb von Credit Points dokumentiert. 
Einem Credit Point entspricht ein Arbeitsaufwand von 30 Stunden. Im theoretischen Bereich 
schlie�t der Arbeitsaufwand insbesondere den Besuch von Lehrveranstaltungen, deren Vor-
und Nachbereitung, Pr�fungsvorbereitungen und das damit verbundene Selbststudium ein. Bei 
Atelierprojekten und im fachpraktischen Bereich schlie�t der Arbeitsaufwand insbesondere alle 
freien, begleiteten und angeleiteten Arbeitsprozesse ein.
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(4) Credit Points werden durch Studienleistungen in Verbindung mit Pr�fungsleistungen erworben. 
Im fachspezifischen Anhang wird jedes Modul und ggf. Modulelement mit den entsprechenden 
Semesterwochenstunden und Credit Points ausgewiesen. Zugleich wird unter Angabe des ent-
sprechenden Modulelements festgehalten, welche Art der Pr�fung durchgef�hrt wird und ob 
ggf. die Vergabe der Credit Points an eine �berpr�fung in Verbindung mit einem oder mehre-
ren Modulelementen des Moduls gekn�pft ist.

(5) Die erworbenen Credit Points werden auf den Leistungsnachweisen zu den Modulen/Mo-
dulelementen ausgewiesen.

(6) F�r jeden Studierenden/jede Studierende wird im zust�ndigen Amt f�r Pr�fungsangelegenhei-
ten ein Studienkonto gef�hrt, das nach Ende eines jeden Semesters mit Bezug zu den er-
brachten Studienleistungen unter Angabe der insgesamt erreichten Credit Points fortgeschrie-
ben wird. Studienleistungen, die anderweitig (z.B. im Rahmen eines Fern- oder Auslandsstudi-
ums) erbracht werden und anerkannt wurden, werden dabei ber�cksichtigt. 

É 7 Schulpraktika

(1) Im Rahmen der Lehramtsstudieng�nge Kunsterziehung (Bildende Kunst) sind zwei Fachprakti-
ka zu absolvieren:

- ein semesterbegleitendes fachdidaktisches Praktikum, in der Regel im 3. bis 5. Semes-
ter, sowie

- ein vierw�chiges fachdidaktisches Praktikum, in der Regel nach dem 5., 6. oder 7. Se-
mester an einer weiterf�hrenden Schule, m�glichst in einer Schulform, die dem ange-
strebten Lehramt entspricht.

(2) Die Praktika werden mit fachdidaktischen Lehrveranstaltungen an der HBKsaar verkn�pft, in 
denen sie vorbereitet, begleitet und nachbereitet werden. 

(3) Die Bereitstellung der erforderlichen Praktikumspl�tze wird vom Zentrum f�r Lehrerbildung der 
Universit�t des Saarlandes gew�hrleistet. 

(4) Das N�here regelt die Ordnung f�r die Schulpraktika.

É 8 PrÅfungsausschuss, Amt fÅr PrÅfungsangelegenheiten

(1) F�r die Lehramtsstudieng�nge wird ein Pr�fungsausschuss gebildet. Ihm geh�ren an:

1. zwei Vertreter/Vertreterinnen aus dem Kreis der Professoren und Professorinnen der 
HBKsaar,

2. der/die Modulverantwortliche f�r die fachdidaktischen Module,

3. der Gesch�ftsf�hrer/die Gesch�ftsf�hrerin der Gesch�ftsstelle des Zentrums f�r Leh-
rerbildung an der Universit�t des Saarlandes,

4. der Leiter/die Leiterin des Staatlichen Pr�fungsamtes f�r das Lehramt an Schulen,

5. ein Vertreter/eine Vertreterin der Studierenden aus einem der Lehramtsstudieng�nge 
Kunsterziehung (Bildende Kunst).

Die Mitglieder nach Satz 1 werden von den jeweiligen Fachbereichsr�ten auf Vorschlag ge-
w�hlt. Wiederwahl ist zul�ssig. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so ist f�r den Rest der 
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Amtszeit eine Ersatzwahl vorzunehmen. Die Amtszeit der Mitglieder nach 1. betr�gt zwei Jah-
re. Die Amtszeit des Mitglieds nach 5. betr�gt ein Jahr.

(2) Der Pr�fungsausschuss w�hlt f�r die Amtszeit von zwei Jahren einen Vorsitzenden/eine Vorsit-
zende und dessen Stellvertreter/deren Stellvertreterin aus den Mitgliedern nach 1. und 2.

(3) Dem Pr�fungsausschuss obliegt es, die Einhaltung der Bestimmungen der Pr�fungsordnung 
zu �berwachen. Der Pr�fungsausschuss hat das Recht, bei Pr�fungen und Beratungen der 
Pr�fungskommissionen anwesend zu sein oder bei schriftlichen Pr�fungen Akteneinsicht zu 
nehmen. Er hat das Recht, Pr�ferinnen und Pr�fer zu Pr�fungsvorg�ngen anzuh�ren und in 
Streitpunkten, welche die inhaltliche Bewertung einer Pr�fung (Notengebung) ber�hren, zu 
entscheiden. Dem Pr�fungsausschuss obliegt es insbesondere,

- �ber Antr�ge auf Zulassung zu den studienbegleitenden Pr�fungen und auf Zulas-
sung zur wissenschaftlichen Arbeit bzw. k�nstlerischen/gestalterischen Arbeit zu 
entscheiden,

- �ber Antr�ge auf Befreiung von Zulassungsvoraussetzungen zu entscheiden,

- �ber Antr�ge auf Ablegung von Pr�fungen in anderer Form zu entscheiden,

- den Gutachter/die Gutachterin und den Zweitgutachter/die Zweitgutachterin f�r die 
wissenschaftliche Arbeit bzw. die k�nstlerische/gestalterische Arbeit, sowie � sofern 
erforderlich - einen Drittgutachter/eine Drittgutachterin zu bestellen,

- die Note f�r die wissenschaftliche Arbeit bzw. die k�nstlerische/gestalterische Arbeit 
auf Grundlage von � 18, Absatz 10 festzusetzen,

- �ber Antr�ge auf Verl�ngerung der Bearbeitungszeit f�r die wissenschaftliche Arbeit 
bzw. die k�nstlerische/gestalterische Arbeit sowie auf Verk�rzung bzw. Verl�nge-
rung der Frist f�r eine Wiederholungspr�fung zu entscheiden,

- in Abstimmung mit den das betreffende Fachgebiet vertretenden Mitgliedern der 
Gruppe der Professoren/Professorinnen Studienzeiten, Studienleistungen, Pr�fun-
gen und Teilpr�fungen anzuerkennen und �ber die Anrechnung von Studienzeiten 
auf die Regelstudienzeit zu entscheiden,

- �ber die Annullierung von Pr�fungsleistungen und die Einstellung von Pr�fungsver-
fahren zu entscheiden und Entscheidungen �ber die Bewertung von durch T�u-
schung beeinflussten Pr�fungsleistungen und �ber den Ausschluss von einer Pr�-
fung zu entscheiden,

- �ber Widerspr�che eines/einer Studierenden im Zusammenhang mit der Bewertung 
von Pr�fungsleistungen sowie �ber die nachtr�gliche Berichtigung von Noten und 
�ber die Ung�ltigkeitserkl�rung von Pr�fungen zu entscheiden,

(4) �ber Sitzungen des Pr�fungsausschusses wird ein Protokoll gef�hrt. Der Pr�fungsausschuss 
ist beschlussf�hig, wenn seine Mitglieder ordnungsgem�� geladen wurden und die Mehrheit 
der Mitglieder anwesend ist. F�r Entscheidungen ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
der anwesenden Mitglieder erforderlich. Der/Die Vorsitzende hat doppeltes Stimmrecht. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden. 

(5) Der Pr�fungsausschuss kann einzelne Befugnisse auf den Vorsitzenden/die Vorsitzende �ber-
tragen.

(6) Der Pr�fungsausschuss wird organisatorisch durch das Amt f�r Pr�fungsangelegenheiten der 
HBKsaar unterst�tzt.
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É 9 PrÅfungsleistungen und PrÅfungsarten

(1) Mindestens 50 % der Studienleistungen � gerechnet in Credit Points � werden benotet.

(2) Ein Modul beinhaltet eine oder mehrere benotete oder unbenotete Leistungskontrollen, d.h. 
eine Modulpr�fung oder mehrere Modulteilpr�fungen. Die Leistungskontrolle eines Moduls er-
folgt erstmalig sp�testens zu Beginn des nachfolgenden Semesters. Die Leistungskontrollen 
dienen dem Nachweis, dass die Studierenden die Qualifikationsziele des Moduls erreicht ha-
ben. Die Qualifikationsziele der Module werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 
Der Studienerfolg eines Moduls bzw. eines Modulelements wird entweder mit �bestanden� oder 
�nicht bestanden� oder mit einer Note gem�� � 12 bewertet. Wird ein Modul bzw. Modulele-
ment benotet, so ist dies im fachspezifischen Anhang zur Studien- und Pr�fungsordnung fest-
gehalten.

(3) Die Art der Pr�fungsleistungen f�r ein Modul bzw. Modulelement wird im fachspezifischen An-
hang zur Studien- und Pr�fungsordnung ausgewiesen. Bei Kombinationen von Leistungskon-
trollen wird in den Modulbeschreibungen au�erdem die Gewichtung der Teile angegeben. N�-
here Informationen zu Art und Umfang der Leistungskontrollen erhalten die Studierenden zu 
Beginn der betreffenden Lehrveranstaltung. Termine und Abgabefristen f�r Leistungskontrollen 
sind dem/der Studierenden in der Regel mindestens drei Wochen im Voraus bekannt zu ge-
ben.

(4) Bei bestandener Leistungskontrolle erwirbt der/die Studierende die dem Modul bzw. Modul-
element entsprechenden Credit Points. Dies wird gegebenenfalls zusammen mit der Note un-
ter Angabe des Moduls und gegebenenfalls der Modulelemente auf den zugeh�rigen Leis-
tungsnachweisen und auf dem Studienkonto des/der Studierenden vermerkt und bildet ein 
Element des Transcript of Records.

(5) Studienbegleitende schriftliche Pr�fungsleistungen umfassen Klausuren, Hausarbeiten, schrift-
liche Ausarbeitungen von Referaten, Projekt- und Arbeitsdokumentationen, Unterrichtsbeo-
bachtungen, Stundenkonzeptionen, Praktikumsberichte, regelm��ig bearbeitete und kumulier-
te Hausaufgaben und andere vergleichbare schriftliche Arbeiten. Bei schriftlichen Gruppenar-
beiten m�ssen die jeweiligen Leistungen der einzelnen Kandidaten/Kandidatinnen erkennbar 
sein und eigenst�ndig bewertet werden k�nnen. Klausuren sollen nicht weniger als 60 und 
nicht mehr als 180 Minuten dauern. Das Bewertungsverfahren f�r studienbegleitende schriftli-
che Pr�fungsleistungen soll drei Monate nach Abgabe nicht �berschreiten. 

(6) M�ndliche Pr�fungsleistungen umfassen Pr�fungsgespr�che, Referate, Vortr�ge, Kolloquien, 
und vergleichbare m�ndliche Leistungen in einem zeitlichen Umfang von in der Regel mindes-
tens 15 und h�chstens 45 Minuten. 

(7) K�nstlerisch-praktische sowie gestalterisch-praktische Pr�fungsleistungen umfassen die Vor-
lage und Pr�sentation von Projekt- und Arbeitsergebnissen.

(8) In besonderen F�llen k�nnen auch andere Formen der Leistungskontrolle (z.B. bezogen auf 
Projekt- oder Praktikumsarbeiten) festgelegt werden.

(9) Bei den Pr�fungsleistungen unter Absatz 6 und Absatz 7 k�nnen Studierende der HBKsaar als 
Zuh�rer/Zuh�rerinnen zugelassen werden. Nach Ma�gabe der r�umlichen Verh�ltnisse kann 
die �ffentlichkeit als Zuh�rer/Zuh�rerinnen zugelassen werden, sofern der/die zu pr�fende 
Studierende dem nicht widerspricht. Diese Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
die Bekanntgabe der Ergebnisse. 
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É 10 PrÅfungskommissionen, PrÅfungsniederschrift

(1) Pr�fungsberechtigt sind die in � 5 Abs. 1 Nrn. 3, 4, 5 und Abs. 3 Nrn. 2, 3 KhG genannten Per-
sonen sowie die Lehrbeauftragten und die Leiter/Leiterinnen der Werkst�tten. �ber die Hinzu-
ziehung anderer Pr�fer/Pr�ferinnen entscheidet der Pr�fungsausschuss. In begr�ndeten Aus-
nahmef�llen kann der Pr�fungsausschuss qualifizierte in der beruflichen Praxis erfahrene Pr�-
fer/Pr�ferinnen und/oder Zweitpr�fer/Zweitpr�ferinnen bestellen, die nicht der HBKsaar ange-
h�ren. Zu Beisitzern/Beisitzerinnen k�nnen Kunstlehrer/Kunstlehrerinnen, die im saarl�ndi-
schen Schuldienst t�tig sind oder andere Personen, die in mindestens einem der Fachgebiete, 
auf die sich die Pr�fung bezieht, fachkundig sind, bestellt werden. 

(2) Zu Gutachtern/Gutachterinnen f�r die wissenschaftliche Arbeit nach dieser Ordnung k�nnen 
Mitglieder der Gruppe der Professorinnen und Professoren, im Ruhestand befindliche Profes-
soren/Professorinnen, Honorarprofessoren/Honorarprofessorinnen sowie vom Ministerium im 
Rahmen der Lehrerausbildung beauftragte Lehrende an der HBKsaar bestellt werden. In be-
sonderen F�llen kann der Pr�fungsausschuss auch wissenschaftliche Mitarbeiter/Mitarbeiter-
innen, Lehrkr�fte f�r besondere Aufgaben, Lehrbeauftragte f�r den Bereich des Lehrauftrags, 
Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen anderer Hochschulen sowie 
qualifizierte in der beruflichen Praxis erfahrene Personen zu Gutachtern/Gutachterinnen bestel-
len. Ehemalige Mitglieder der HBKsaar k�nnen mit ihrem Einvernehmen bis zu f�nf Jahre nach 
ihrem Ausscheiden aus der Hochschule zu Gutachtern/Gutachterinnen bestellt werden. 

(3) Leistungskontrollen, mit denen das Erreichen der Qualifikationsziele eines Modulelements 
�berpr�ft wird, werden in der Regel von dem/der jeweiligen Lehrenden durchgef�hrt und be-
wertet. Bei m�ndlichen Pr�fungen kann der Pr�fer/die Pr�ferin die erforderlichen Zweitpr�-
fer/Zweitpr�ferinnen selbst benennen. Dient eine Modulpr�fung der Leistungskontrolle f�r meh-
rere Lehrveranstaltungen, die von verschiedenen Lehrenden vertreten bzw. durchgef�hrt wur-
den, so sind nach M�glichkeit alle beteiligten Lehrenden durch den Pr�fungsausschuss in die 
Pr�fungskommission zu berufen. Der Pr�fungsausschuss kann die/den jeweiligen Modulbeauf-
tragten mit der Organisation und Durchf�hrung von Modulpr�fungen beauftragen. Dazu geh�rt 
die Aufgabe, Pr�fungskommissionen zusammenzustellen und ggf. eines der Mitglieder der 
Pr�fungskommission mit dem Vorsitz zu beauftragen.

(4) M�ndliche Pr�fungen werden von mindestens zwei Pr�fern/Pr�ferinnen abgenommen. Bei 
schriftlichen Pr�fungen ist au�er im Falle der wissenschaftlichen Arbeit nur ein Gutachter/eine 
Gutachterin erforderlich. Auf Antrag eines Kandidaten/einer Kandidatin ist eine Begutachtung 
durch einen weiteren Pr�fer/eine weitere Pr�ferin vorzusehen. 

(5) �ber m�ndliche Pr�fungen ist eine Niederschrift (Protokoll) zu fertigen, die von allen Mitglie-
dern der Pr�fungskommission zu unterzeichnen ist. Sie muss neben dem Namen und den per-
s�nlichen Daten des Pr�flings mindestens Angaben enthalten �ber

- Tag und Ort der Pr�fung,

- die Mitglieder der Pr�fungskommission,

- Dauer und Inhalt der Pr�fung,

- die Bewertung.

Das Ergebnis der Leistungskontrolle sowie die ggf. vorhandenen Pr�fungsunterlagen (Pr�-
fungsniederschrift) werden unverz�glich an das zust�ndige Amt f�r Pr�fungsangelegenheiten 
weiter geleitet.

(6) Modulpr�fungen oder Modulteilpr�fungen, deren Nichtbestehen endg�ltig zum Verlust des Pr�-
fungsanspruches f�hren w�rde, werden von mindestens zwei Pr�fern/Pr�ferinnen bewertet.
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(7) Dem/Der Studierenden werden die bestandene Pr�fung, die erreichten Credit Points und ggf. 
die Benotung durch einen Leistungsnachweis bescheinigt, der unmittelbar in doppelter Ausfer-
tigung beim Amt f�r Pr�fungsangelegenheiten einzureichen ist. Der/Die Studierende erh�lt eine 
mit Siegel versehene Ausfertigung zur�ck.

(8) Jeweils nach Bestehen der letzten Modulteilpr�fung eines Moduls bescheinigt das Amt f�r Pr�-
fungsangelegenheiten die bestandene Modulpr�fung, die von der/dem Modulbeauftragten un-
terzeichnet wird. Die Bescheinigung enth�lt Angaben zu den insgesamt erreichten Credit 
Points, ggf. zur Gesamtnote, zu den Modulelementen sowie ggf. zur Benotung einzelner Mo-
dulelemente. 

(9) Im Regelfall hat der Kandidat/die Kandidatin Anspruch, von der Person, die das zu pr�fende 
Fach gelehrt hat, gepr�ft zu werden. Im Einzelfall sind Antr�ge wegen Befangenheit m�glich. 
Sie sind dem/der Vorsitzenden des Pr�fungsausschusses darzulegen.

(10) Die Pr�fer/Pr�ferinnen, Beisitzer/Beisitzerinnen und weiteren Mitglieder von Pr�fungskommis-
sionen unterliegen der Amtsverschwiegenheit.

É 11 Zulassung zu den studienbegleitenden PrÅfungen

(1) Der Antrag auf Zulassung zu den studienbegleitenden Pr�fungen in den Lehramtsstudieng�n-
gen muss jeweils f�r das Grundstudium und das Hauptstudium schriftlich beim jeweiligen Amt 
f�r Pr�fungsangelegenheiten erfolgen. Dabei sind die beiden Lehramtsf�cher (und gegebenen-
falls das zus�tzliche Fach) anzugeben. Beiden Antr�gen ist eine Erkl�rung dar�ber beizuf�gen, 
ob der/die Studierende bei einem fr�heren Pr�fungsverfahren bereits eine Lehramtspr�fung, 
eine Bachelor-Pr�fung, eine Diplom-Vorpr�fung oder eine vergleichbare Zwischenpr�fung, eine 
Master-Pr�fung, eine Magisterpr�fung, eine Diplompr�fung in dem jeweiligen Studiengang o-
der in einem vergleichbaren Studiengang endg�ltig nicht bestanden hat oder ob er/sie sich ge-
genw�rtig in einem schwebenden Pr�fungsverfahren befindet. 

a) Dem Anmeldeantrag f�r das Grundstudium sind Nachweise �ber die ordnungsgem��e 
Immatrikulation in dem betreffenden Lehramtsstudiengang beizuf�gen. 

b) Dem Anmeldeantrag f�r das Hauptstudium sind Nachweise �ber die Erbringung weite-
rer Zulassungsvoraussetzungen, die im fachspezifischen Anhang zur Studien- und Pr�-
fungsordnung geregelt sind, beizuf�gen. 

(2) Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, kann der/die Studierende vorl�ufig unter der Be-
dingung zugelassen werden, dass die festgestellten fehlenden Nachweise innerhalb einer fest-
gelegten Frist nachgereicht werden.

(3) �ber die Zulassung zu den studienbegleitenden Pr�fungen bzw. Fragen des Verfahrens ent-
scheidet der/die Vorsitzende des Pr�fungsausschusses. In Zweifelsf�llen entscheidet der Pr�-
fungsausschuss. Eine ablehnende Entscheidung �ber den Zulassungsantrag wird dem An-
tragsteller/der Antragstellerin schriftlich mitgeteilt. Der Bescheid wird mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung versehen.

Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn

a) die Unterlagen unvollst�ndig sind oder

b) die Zulassungsvoraussetzungen nicht erf�llt sind oder

c) der/die Studierende den Pr�fungsanspruch f�r ein Modul oder den Studiengang endg�ltig 
verloren hat. 
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É 12 Bewertung von PrÅfungsleistungen, Benotung

(1) Eine Bewertung erfolgt entweder durch die Qualifikation �bestanden� oder �nicht bestanden� 
oder durch eine Benotung. 

(2) Soweit eine Bewertung durch Benotung vorgesehen ist, gelten f�r die einzelnen Pr�fungsleis-
tungen folgenden Notenstufen:

�1 sehr gut� bei einer hervorragenden Leistung, 

�2 gut� bei einer Leistung, die erheblich �ber den durchschnittlichen Anforderungen liegt, 

�3 befriedigend� bei einer Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht, 

�4 ausreichend� bei einer Leistung, die trotz ihrer M�ngel noch den Anforderungen gen�gt, 

�5 nicht ausreichend� bei einer Leistung, die wegen erheblicher M�ngel den Anforderungen 
nicht mehr gen�gt.

(3) Zur differenzierten Benotung der einzelnen Pr�fungsleistungen k�nnen Zwischenwerte durch 
Erniedrigen oder Erh�hen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 
und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

(4) Bei Anrechnung von Pr�fungsleistungen, die auf der Grundlage eines anderen Benotungssys-
tem bewertet wurde, ist nach M�glichkeit eine Umrechnung in das oben genannte Benotungs-
system vorzunehmen. Auf der Modulbescheinigung wird ggf. vermerkt, wenn eine Umrechnung 
nicht m�glich ist; die entsprechenden Modulelemente werden als �unbenotet� nicht in die weite-
re Berechnung von Gesamtnoten einbezogen. Bei der Umrechnung von Bewertungen, die mit 
einem 0-15 Punkte-System vorgenommen wurden, ist das folgende Schema anzulegen:

14 und 15 Punkte - 1 sehr gut

13 Punkte - 1,3 sehr gut

12 Punkte - 1,7 gut

11 Punkte - 2 gut

10 Punkte - 2,3 gut

9 Punkte - 2,7 befriedigend

8 Punkte - 3 befriedigend

7 Punkte - 3,3 befriedigend

6 Punkte - 3,7 ausreichend

4 und 5 Punkte - 4 ausreichend

0, 1, 2 und 3 Punkte - 5 nicht ausreichend

(5) Wird eine Modulteilpr�fung, die von mehreren Pr�fern/Pr�ferinnen bewertet wird, unterschied-
lich benotet, so errechnet sich die Note f�r diese Pr�fungsleistung als arithmetischer Mittelwert 
der von den Mitgliedern der Pr�fungskommission vorgeschlagenen Noten. Der Mittelwert wird 
auf eine Stelle nach dem Komma abgerundet. Weichen die Bewertungen von zwei Mitgliedern 
einer Pr�fungskommission um 2,0 oder mehr Noten voneinander ab, gilt das Ergebnis als strit-
tig. In diesem Falle legt der Pr�fungsausschuss nach Anh�rung der Pr�fer/Pr�ferinnen die No-
te fest. Abweichend davon kann im Falle schriftlicher Pr�fungen ein weiterer Gutachter/eine 
weitere Gutachterin bestellt werden, der/die nicht Mitglied der HBKsaar sein muss.
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(6) Die Berechnung der Modulnote aus den Noten der bewerteten Modulelemente wird in den Mo-
dulbeschreibungen festgelegt. Das Ergebnis wird auf eine Stelle nach dem Komma abgerun-
det. In Zweifelsf�llen wird folgender Berechnungsmodus zugrunde gelegt: Die Noten aller Mo-
dulteilpr�fungen werden jeweils zun�chst mit dem Credit-Point-Wert des zugeh�rigen Modul-
elements/der zugeh�rigen Modulelemente multipliziert und das Ergebnis addiert. Das Ergebnis 
der Addition wird durch die Summe der Credit Points der beteiligten Modulelemente dividiert. 
Dieses Ergebnis wird auf eine Stelle nach dem Komma abgerundet. Unbenotete Modulelemen-
te bleiben bei der Berechnung der Modulnote unber�cksichtigt. Bei der Bildung einer Gesamt-
note sind die lediglich bewerteten Modulteilpr�fungen/Modulpr�fungen im Hinblick auf ihren 
Credit-Point-Wert einzubeziehen. Das N�here regelt der fachspezifische Anhang.

(7) Eine Modulteilpr�fung ist bestanden, wenn die Bewertung �bestanden� erfolgt bzw. bei Beno-
tung die Note mindestens �ausreichend� ist.

(8) Die Benotung soll durch eine ECTS-Note erg�nzt werden, die Auskunft geben soll �ber das 
relative Abschneiden des/der Studierenden und die auch in das Diploma Supplement aufzu-
nehmen ist. Die ECTS-Bewertungsskala gliedert die Studierenden nach statistischen Ge-
sichtspunkten, die es erlauben, die individuelle Leistung eines/einer Studierenden in Bezug auf 
die anderen Studierenden entsprechend einzuordnen. Die erfolgreichen Studierenden erhalten 
dabei folgende Noten: 

�A� die besten 10 %, 

�B� die n�chsten 25 %,  

�C� die n�chsten 30 %,  

�D� die n�chsten 25 %,  

�E� die n�chsten 10 %. 

Diese Verfahrensweise ist zu verwenden, sofern die Gr��e der Bezugsgruppe eine tragf�hige 
Aussage �ber die prozentuale Verteilung erm�glicht. Im Falle von kleineren Bezugsgruppen 
sind pragmatische L�sungen anzustreben. 

É 13 BerÅcksichtigung besonderer UmstÇnde, RÅcktritt, VersÇumnis, TÇuschung, Ord-
nungsverstoÑ

(1) Macht ein Studierender/eine Studierende durch ein �rztliches Zeugnis glaubhaft, dass er/sie 
wegen einer l�nger andauernden oder st�ndigen Beeintr�chtigung nicht in der Lage ist, die 
Pr�fung ganz oder teilweise in der vorgeschriebenen Form abzulegen, kann der Pr�fungsaus-
schuss gestatten, gleichwertige Pr�fungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen.

(2) Auf Antrag an den Pr�fungsausschuss k�nnen die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutter-
schutzfristen, der Elternzeit und die Erf�llung von Familienpflichten (insbesondere Erziehung 
eines minderj�hrigen Kindes sowie die Betreuung pflegebed�rftiger Angeh�riger) ber�cksich-
tigt werden.

(3) Eine Pr�fung gilt als nicht bestanden, wenn der/die Studierende zu einem Pr�fungstermin ohne 
wichtigen Grund nicht erscheint oder wenn er/sie nach Beginn der Pr�fung ohne wichtigen 
Grund von der Pr�fung zur�cktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Pr�fungsleistung nicht 
innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(4) Der f�r den R�cktritt oder das Vers�umnis geltend gemachte Grund muss dem Pr�fungsaus-
schuss unverz�glich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit 
des/der Studierenden kann die Vorlage eines �rztlichen Attests verlangt werden. Wird der 
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Grund als wichtig anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden 
Pr�fungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 

(5) Versucht der/die Studierende seine/ihre Pr�fungsleistung durch T�uschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die gesamte Pr�fung als nicht bestanden. 
Ein Studierender/Eine Studierende, der/die den ordnungsgem��en Ablauf der Pr�fung st�rt, 
kann von dem jeweiligen Pr�fer/der jeweiligen Pr�ferin oder dem/der Aufsichtsf�hrenden von 
der Fortsetzung der Pr�fung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Pr�-
fung als nicht bestanden. In schwerwiegenden F�llen kann der Pr�fungsausschuss den Pr�f-
ling von der weiteren Pr�fung ausschlie�en.

(6) Der/Die Studierende kann verlangen, dass die Entscheidungen nach Absatz 3 Satz 1 und 2 
und Absatz 5 Satz 1 und 2 vom Pr�fungsausschuss �berpr�ft werden. Belastende Entschei-
dungen sind dem/der Studierenden unverz�glich schriftlich mitzuteilen, zu begr�nden und mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

É 14 Wiederholung von ModulteilprÅfungen, Akteneinsicht

(1) Eine nicht bestandene Modulteilpr�fung kann zweimal wiederholt werden. Nach zwei erfolglo-
sen Wiederholungspr�fungen verliert der/die Studierende den Pr�fungsanspruch. 

(2) Dem/Der Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder studienbegleitenden Pr�fungs-
leistung Einsicht in seine/ihre schriftlichen Pr�fungsleistungen, in die dazugeh�rigen Gutachten 
und in die Pr�fungsprotokolle gew�hrt. Der Antrag ist sp�testens innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Pr�fungsleistung beim entsprechenden Pr�fungsausschuss 
zu stellen. Dieser bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

É 15 Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und PrÅfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Pr�fungsleistungen, die an deutschen Kunsthochschulen 
oder ihnen gleichgestellten wissenschaftlichen Hochschulen in denselben F�chern erbracht 
wurden, werden ohne Gleichwertigkeitspr�fung anerkannt. Dar�ber hinaus werden andere Stu-
dien- und Pr�fungsleistungen auf Antrag des/der Studierenden anerkannt, soweit die Gleich-
wertigkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Pr�fungsleistungen in Inhalt, Umfang und Anforderungen denjenigen des betreffenden 
Faches an der HBKsaar im Wesentlichen entsprechen.

(2) Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Pr�fungsleistungen, die an 
ausl�ndischen Hochschulen erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und Hoch-
schulrektorenkonferenz gebilligten �quivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen 
von Hochschulpartnerschaften zu beachten.

(3) Werden Studien- und Pr�fungsleistungen anerkannt, sind die Noten � soweit die Notensyste-
me vergleichbar sind � zu �bernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 
Soweit Anerkennungen von Studienleistungen erfolgen, die nicht mit Credit Points versehen 
sind, sind entsprechende �quivalente zu errechnen und auf dem Studienkonto entsprechend 
zu vermerken.

(4) �ber die Anerkennung von Studien- und Pr�fungsleistungen entscheidet der Pr�fungsaus-
schuss. Der/Die Studierende hat die f�r die Anerkennung erforderlichen Unterlagen vorzule-
gen. Sind die Voraussetzungen von Absatz 1 und 2 gegeben, so besteht ein Rechtsanspruch 
auf Anerkennung. 
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É 16 Fortschrittskontrolle

(1) In den Lehramtsstudieng�ngen erfolgt eine Fortschrittskontrolle der Studienleistungen. Diese 
orientiert sich an den folgenden Mindest-Punkt-Zahlen f�r alle studierten Disziplinen inkl. Er-
ziehungswissenschaft im Vollzeitstudium:

- nach zwei Semestern mindestens 18 Credit Points,

- nach vier Semestern mindestens 60 Credit Points,

- nach sechs Semestern mindestens 100 Credit Points,

- nach acht Semestern mindestens 140 Credit Points,

- nach zehn Semestern mindestens 180 Credit Points.

Credit Points aus Modulelementen, die zu einem mehrsemestrigen Modul geh�ren, gelten f�r 
ein Semester dabei als erbracht, wenn die Leistungskontrolle zu diesem Modulelement be-
standen wurde, auch wenn das Modul insgesamt noch nicht endg�ltig absolviert ist.

(2) Die in Absatz 1 genannten Fristen verl�ngern sich bei Teilzeitstudium wie folgt:

- bei ein oder zwei Teilzeitsemestern um ein Semester,

- bei drei oder vier Teilzeitsemestern um zwei Semester,

- bei f�nf oder sechs Teilzeitsemestern um drei Semester,

- bei sieben oder acht Teilzeitsemestern um vier Semester,

- bei neun oder zehn Teilzeitsemestern um f�nf Semester.

(3) Wenn ein Studierender/eine Studierende die Mindestleistung nicht erreicht, wird er/sie schrift-
lich darauf hingewiesen, dass die Erreichung des Studienziels gef�hrdet ist. Gleichzeitig wird 
ihm/ihr ein Beratungsgespr�ch angeboten. Die schriftliche Benachrichtigung und das Bera-
tungsgespr�ch k�nnen durch das Zentrum f�r Lehrerbildung an der Universit�t des Saarlandes 
erfolgen.

(4) Wenn ein Studierender/eine Studierende aus von ihm/ihr zu vertretenden Gr�nden die am En-
de eines Semesters erwartete Mindestleistung zum zweiten Mal hintereinander nicht erbracht 
hat oder nach 12 Semestern in den 8-semestrigen Lehramtsstudieng�ngen LAH und LAR eine 
Mindestzahl von 220 CP bzw. nach 15 Semestern in dem 10-semestrigen Lehramtsstudien-
gang LAG eine Mindestzahl von 275 Credit Points nicht erreicht hat, verliert er/sie den Pr�-
fungsanspruch. Dies wird Ihm/ihr vom Pr�fungsausschuss nach R�cksprache mit dem Zentrum 
f�r Lehrerbildung der Universit�t des Saarlandes schriftlich mitgeteilt. Der Bescheid ist mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Dem/Der Studierenden ist vor der endg�ltigen Ent-
scheidung Gelegenheit zu einer Stellungnahme innerhalb einer Frist von zwei Wochen zu ge-
ben. 

É 17 Zulassung zur wissenschaftlichen Arbeit 
bzw. zur kÅnstlerischen/gestalterischen Arbeit

(1) Der/Die Studierende kann entscheiden, in welchem der studierten Lehramtsf�cher er/sie die 
wissenschaftliche Arbeit schreibt. 

(2) Im Lehramtsfach Kunst kann an die Stelle der wissenschaftlichen Arbeit die k�nstleri-
sche/gestalterische Arbeit treten. 
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(3) Die Zulassung zur wissenschaftlichen Arbeit bzw. zur k�nstlerischen/gestalterischen Arbeit 
setzt ein ordnungsgem��es Lehramtsstudium voraus. Der Nachweis eines ordnungsgem��en 
Studiums erfolgt durch:

- die Immatrikulation in dem betreffenden Lehramtsstudiengang,

- die in der Studien- und Pr�fungsordnung bzw. im fachspezifischen Anhang zur Studien-
und  Pr�fungsordnung definierten Studienleistungen,

a) LAG: 

den Erwerb von mindestens 200 Credit Points, davon mindestens 90 Credit Points in 
dem Fach, in dem die wissenschaftliche Arbeit geschrieben bzw. die k�nstleri-
sche/gestalterische Arbeit angefertigt wird.

b) LAH/LAR: 

den Erwerb von mindestens 160 Credit Points, davon mindestens 60 Credit Points in 
dem Fach, in dem die wissenschaftliche Arbeit geschrieben bzw. die k�nstleri-
sche/gestalterische Arbeit angefertigt wird. 

(4) Die Zulassung ist mit den Nachweisen eines ordnungsgem��en Studiums beim Pr�fungsaus-
schuss zu beantragen.

É 18 Thema, Dauer, Bewertung, Bestehen der wissenschaftlichen Arbeit 
bzw. der kÅnstlerischen/gestalterischen Arbeit

(1) Die wissenschaftliche Arbeit soll zeigen, dass der/die Studierende in der Lage ist, innerhalb 
einer vorgegebenen Frist ein fachspezifisches Problem nach wissenschaftlichen Methoden zu 
bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. Das Thema der Arbeit kann aus dem 
Bereich der Kunstwissenschaft oder aus dem Bereich der Kunstdidaktik gestellt werden oder 
beide Fachgebiete verkn�pfen. Die wissenschaftliche Arbeit kann dar�ber hinaus einen fach-
praktischen und/oder erziehungswissenschaftlichen Bezug aufweisen und/oder andere inter-
disziplin�re Bez�ge herstellen. 

(2) Der k�nstlerischen/gestalterischen Arbeit ist eine schriftliche Ausarbeitung beizuf�gen, die re-
flektierend auf Arbeitsprozesse und Arbeitsergebnisse eingeht sowie fachtheoretische und 
fachdidaktische Bez�ge herstellen kann.

(3) Der Pr�fungsausschuss bestellt einen Erstgutachter/eine Erstgutachterin und einen Zweitgut-
achter/eine Zweitgutachterin als Pr�fer/Pr�ferin. Vorschl�ge des/der Studierenden f�r die Erst-
gutachterin/den Erstgutachter sollen dabei nach M�glichkeit ber�cksichtigt werden.

(4) Das Thema der wissenschaftlichen Arbeit bzw. der k�nstlerischen/gestalterischen Arbeit wird 
innerhalb einer Frist von 5 Wochen nach der Zulassung zur wissenschaftlichen Arbeit bzw. zur 
k�nstlerischen/gestalterischen Arbeit von der Erstgutachterin/von dem Erstgutachter formuliert 
und dem Pr�fling vom Amt f�r Pr�fungsangelegenheiten bekannt gegeben. Dem/Der Studie-
renden soll zuvor Gelegenheit gegeben werden, f�r das Thema der wissenschaftlichen Arbeit 
Vorschl�ge zu machen. Der/Die Studierende ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. F�r die k�nst-
lerische/gestalterische Arbeit wird dem Kandidaten ein Thema gestellt, das aus seiner bisheri-
gen k�nstlerischen Atelierarbeit oder seiner Projektarbeit erw�chst. Der Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Themas, d.h. des Beginns der Bearbeitungszeit und das Thema sind aktenkun-
dig zu machen.
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(5) Der Studienaufwand der wissenschaftlichen Arbeit bzw. der k�nstlerischen/gestalterischen Ar-
beit betr�gt f�r die Lehramtsstudieng�nge LAH und LAR 16 Credit Points; f�r den Lehramts-
studiengang LAG betr�gt er 22 Credit Points. Dem entsprechen Bearbeitungszeiten von 12 
Wochen f�r die Lehramtsstudieng�nge LAH und LAR bzw. 17 Wochen f�r den Lehramtsstu-
diengang LAG. Thema und Aufgabenstellung m�ssen es erm�glichen, dass die zur Bearbei-
tung vorgesehene Zeit eingehalten werden kann; auch der erwartete Seitenumfang hat dem 
Rechnung zu tragen. Im Einzelfall kann der Pr�fungsausschuss die Bearbeitungszeit auf be-
gr�ndeten Antrag ausnahmsweise um 4 Wochen verl�ngern. Die Verl�ngerung der Bearbei-
tungszeit hat jedoch keinen Einfluss auf die Vergabe der Credit Points.

(6) Der/Die Studierende kann einmalig innerhalb einer Frist von 5 Wochen nach Erhalt des The-
mas der wissenschaftlichen Arbeit nach R�cksprache das Thema zur�ckgeben, ohne dass die 
Arbeit als erstmalig nicht bestanden gilt. Ein neues Thema der wissenschaftlichen Arbeit wird 
dann innerhalb einer Frist von 5 Wochen nach der R�ckgabe des ersten Themas gestellt. 

(7) Muss die Bearbeitung der wissenschaftlichen Arbeit bzw. der k�nstlerischen/gestalterischen 
Arbeit wegen Krankheit oder aus anderen Gr�nden, die der/die Studierende nicht zu vertreten 
hat, um mehr als eine Woche unterbrochen werden, so ruht die Frist w�hrend dieser Unterbre-
chung. Die entsprechenden Nachweise, bei Krankheit ein �rztliches Attest, hat der/die Studie-
rende unverz�glich dem Pr�fungssekretariat vorzulegen. Auf Antrag an den Pr�fungsaus-
schuss werden die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen, der Elternzeit und 
die Erf�llung von Familienpflichten (insbesondere Erziehung eines minderj�hrigen Kindes so-
wie die Betreuung pflegebed�rftiger Angeh�riger) ber�cksichtigt. Wird die Bearbeitungszeit 
nicht eingehalten, so ist diese wissenschaftliche Arbeit bzw. die k�nstlerische/gestalterische 
Arbeit nicht bestanden. F�r eine Wiederholung gelten die Vorschriften des � 19 Abs. 1 sinnge-
m��.

(8) Die wissenschaftliche Arbeit ist in drei Exemplaren beim Amt f�r Pr�fungsangelegenheiten ein-
zureichen. Der Zeitpunkt des Einreichens der wissenschaftlichen Arbeit bzw. der k�nstleri-
schen/gestalterischen Arbeit im Amt f�r Pr�fungsangelegenheiten ist aktenkundig zu machen. 
Der Text ist mit Seitenzahlen zu versehen und soll mit einem g�ngigen Textsystem oder Text-
programm erstellt sein. Die Exemplare sind gedruckt und geheftet oder gebunden abzuliefern. 
Die einwandfreie Lesbarkeit aller Exemplare ist zu gew�hrleisten. Kostspieliges Bildmaterial 
kann mit Zustimmung des Pr�fungsausschusses in nur einer Ausfertigung beigef�gt werden. 
Anlagen in elektronischer Form, die im Zusammenhang der Arbeit relevant sind, sind in einer 
Form und einem Format abzuliefern, die dem Standard entsprechen.

(9) Zusammen mit der wissenschaftlichen Arbeit bzw. der k�nstlerischen/gestalterischen Arbeit ist 
die schriftliche Versicherung einzureichen, dass der/die Studierende die Arbeit selbst�ndig ver-
fasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt hat. Die Stellen der wissen-
schaftlichen Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, 
m�ssen unter Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht werden. Bei Zeichnun-
gen, Skizzen und Pl�nen sowie bildlichen und grafischen Darstellungen innerhalb der wissen-
schaftlichen Arbeit ist anzugeben, ob sie selbst�ndig gefertigt, nach eigenen Angaben durch 
andere ausgef�hrt oder �bernommen worden sind.

(10) Die wissenschaftliche Arbeit bzw. die k�nstlerische/gestalterische Arbeit wird von dem Erst-
gutachter/von der Erstgutachterin und dem Zweitgutachter/der Zweitgutachterin beurteilt. Beide 
geben sp�testens zwei Monate nach Einreichen der wissenschaftlichen Arbeit bzw. der k�nst-
lerischen/gestalterischen Arbeit ein schriftliches Gutachten ab, das eine Note nach � 12 Abs. 1 
und 2 enthalten muss. Bei unterschiedlicher Bewertung wird die Note f�r die wissenschaftliche 
Arbeit bzw. die k�nstlerische/gestalterische Arbeit nach � 12 Abs. 4 errechnet. Weichen die 
vorgeschlagenen Noten jedoch um mehr als 2,0 voneinander ab oder bewertet einer der Gut-
achter/eine der Gutachterinnen die wissenschaftliche Arbeit bzw. die k�nstleri-
sche/gestalterische Arbeit mit �nicht ausreichend', so bestellt der Pr�fungsausschuss einen 
Drittgutachter/eine Drittgutachterin f�r die wissenschaftliche Arbeit bzw. die k�nstleri-
sche/gestalterische Arbeit. Liegt dessen/deren Gutachten vor, so setzt abweichend von � 12 
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Abs. 4 der Pr�fungsausschuss auf Grund der drei Gutachten die Note f�r die wissenschaftliche 
Arbeit bzw. die k�nstlerische/gestalterische Arbeit fest.

(11) Das Nichtbestehen bzw. das Bestehen und die Note der wissenschaftlichen Arbeit bzw. der
k�nstlerischen/gestalterischen Arbeit sind dem/der Studierenden unverz�glich bekannt zu ge-
ben.

É 19 Wiederholbarkeit der wissenschaftlichen Arbeit 
bzw. der kÅnstlerischen/gestalterischen Arbeit

(1) Die wissenschaftliche Arbeit bzw. die k�nstlerische/gestalterische Arbeit kann bei einer Bewer-
tung mit �nicht ausreichend� einmal wiederholt werden; dabei wird innerhalb von drei Monaten 
nach Abschluss der Bewertung der ersten wissenschaftlichen Arbeit bzw. der k�nstleri-
schen/gestalterischen Arbeit ein neues Thema gestellt. Eine R�ckgabe des Themas nach � 18
Absatz 5 ist dann jedoch nur zul�ssig, wenn bei der Anfertigung der ersten wissenschaftlichen 
Arbeit von dieser M�glichkeit kein Gebrauch gemacht wurde. Eine zweite Wiederholung der 
wissenschaftlichen Arbeit bzw. der k�nstlerischen/gestalterischen Arbeit ist ausgeschlossen; 
Fehlversuche an anderen Hochschulen sind anzurechnen.

(2) Wird eine wissenschaftliche Arbeit bzw. die k�nstlerische/gestalterische Arbeit bis zum Ende 
der Regelstudienzeit abgelegt und erstmals nicht bestanden, gilt sie als nicht erfolgt (Freiver-
such).

É 20 In-Kraft-Treten, Äbergangsregelung

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Dienstblatt der Hochschulen des 
Saarlandes in Kraft und gilt f�r alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2007/2008 ein 
Lehramtsstudium an der HBKSaar aufnehmen.

(2) Innerhalb von zwei Jahren nach der Einrichtung der modularisierten Lehramtsstudieng�nge 
haben Studierende mit dem Studienziel Staatsexamen (nach den staatlichen Ausbildungs- und 
Pr�fungsordnungen f�r die Lehr�mter an Schulen vom 03. bzw. 05. Oktober 2004) die M�g-
lichkeit, in angebotene Fachsemester des jeweiligen modularisierten Lehramtsstudiengangs zu 
wechseln. Dabei werden die im bisherigen Studium erbrachten Studienleistungen angerechnet, 
soweit sie den Modulen des jeweiligen Lehramtsstudiengangs �quivalent sind. � 15 Abs. 4 gilt 
entsprechend.

Saarbr�cken, den 6. Februar 2008

Der Rektor

Prof. Ivica Maksimovic


